
 

 

 

 

asb als Treuhänderin 
 

Treuhänderin mit dem höchsten Marktanteil und der größten Erfahrung 
Die asb ist seit 1995 österreichweit als Treuhänderin tätig und wurde seither in rund 
26.000 Fällen zur Treuhänderin bestellt. Mehr als die Hälfte aller Abschöpfungsverfahren werden 

von der asb betreut. 
Die asb ist zertifiziert nach dem international anerkannten Qualitätsmanagementsystem  
ISO 9001. Alle Abläufe werden daher entsprechend evaluiert und laufend verbessert, auch auf 
die hohe Qualifikation durch professionelle Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter*innen 
wird großer Wert gelegt.  
Die asb verwendet ein speziell auf Abschöpfungsverfahren abgestimmtes EDV-Programm. 
Die asb nimmt als Treuhänderin im Abschöpfungsverfahren am webERV der Justiz teil.  
Das vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen Gericht und Treuhänderin. 
 
 

Alle Verfahrensbeteiligten erhalten  
jederzeit konkrete Auskünfte 
Als Teil ihres umfassenden Services bietet die asb über die gesetzlichen Leistungen hinaus 

jederzeit Auskünfte an alle Verfahrensbeteiligten (Gläubiger*innen, Vertreter*innen, 
Drittschuldner*innen etc.) an. 
 
Die asb ist auf verschiedenen Ebenen mit der Justiz vernetzt: 
 Sie ist außerordentliches Mitglied der Rechtspfleger*innenvereinigung.  
 Richter*innen und Rechtspfleger*innen werden regelmäßig als Referent*innen bei asb-Seminaren 

tätig. 
 Die asb stellt ein Skriptum für die Ausbildung von Rechtspfleger*innen zur Verfügung. 
 Die asb ist Mitglied in BMJ-Arbeitsgruppen zu Insolvenz- und Exekutionsreformen.  

Die asb arbeitet und gestaltet maßgeblich bei Gesetzesvorhaben mit.  
 Die Teilnahme an Insolvenztagsatzungen ist Teil der Ausbildung der Mitarbeiter*innen in der 

Treuhandabteilung. 
 
 

Alle Schuldner*innen sind  
bestens informiert 
Alle Schuldner*innen erhalten ohne eigene Beantragung eine jährliche Rechnungslegung. 

Schuldner*innen, bei denen vor dem Verfahrensablauf Verfahrenskosten offen sind, erhalten 
rechtzeitig eine entsprechende Information. Damit soll erreicht werden, dass Verfahrenskosten 
vollständig beglichen sind und nicht aus Amtsgeldern bezahlt werden müssen („Frühwarnsystem“).  
Schuldner*innen werden direkt kontaktiert und motiviert, wenn das Verfahren zu scheitern droht. 
Mit dem Einsatz von SMS nutzt die asb als Treuhänderin einen zusätzlichen, niederschwelligen und 
direkten Kommunikationskanal zu Schuldner*innen, z.B. um an Berichtspflichten zu erinnern. 
Schuldner*innen werden Nutzer*innen-freundliche Online-Formulare für Auskünfte zu 
Dienstgeber*innen- und Wohnsitzwechsel bzw. zu einem Einkommen aus selbständiger Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt. 
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